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Erwägungen

E. 1
Die Aufhebung oder Abänderung eines Bundesgerichtsurteils ist nur bei Vorliegen eines
Revisionsgrundes im Sinne von Art. 121-123 BGG möglich.

E. 2
Der Gesuchsteller verlangt die Revision wegen Verletzung von Verfahrensvorschriften. Er
macht geltend, der Nichteintretensentscheid sei in Missachtung von Art. 42 Abs. 5 und 6
BGG und der dazu ergangenen Rechtsprechung gefällt worden, wonach ihm vor dem
Nichteintreten Gelegenheit zur Verbesserung des Begründungsmangels hätte angesetzt
werden müssen; dies stelle einen schweren Verfahrensmangel dar, was gemäss Art. 121 lit.
b BGG zu einer Revision des Urteils führen müsse; durch die fehlende Beantwortung von
mit seiner Eingabe vom 30. November 2015 im Verfahren 8C_888/2015 aufgeworfenen
Fragen sei überdies Art. 121 lit. c BGG verletzt worden; ebenso verstosse das fragliche
Urteil gegen Art. 121 lit. d BGG , weil es das Gericht versäumt habe, die der
Beschwerdeschrift beigelegten Akten bei seiner Entscheidfindung mitzuberücksichtigen.
Auf diese Vorbringen ist einzugehen.

E. 2.1
Art. 121 lit. b BGG sieht ein Zurückkommen auf einen Entscheid vor, wenn das Gericht
einer Partei mehr oder, ohne dass das Gesetz es erlaubt, anderes zugesprochen hat, als sie
selbst verlangt hat, oder weniger als die Gegenpartei anerkannt hat. Damit ist gemeint, dass
das Bundesgericht bei seinem Entscheid nicht über die Anträge der Beschwerde führenden
Person hinausgehen darf, zugleich den angefochtenen Entscheid aber auch nicht zu
Ungunsten des Rechtsmitteleinlegers abändern kann. Das Nichteintreten auf eine
Beschwerde führt nicht zu einer Abänderung des angefochtenen Entscheids. Insoweit beruft
sich der Beschwerdeführer zu Unrecht auf diese Bestimmung. Als ausserordentliches
Rechtsmittel dient die Revision zudem nicht dazu, einen Entscheid, den eine Partei für
unrichtig hält, umfassend neu beurteilen zu lassen. Sie soll die Möglichkeit bieten, Mängel
zu beheben, die so schwer wiegen, dass sie unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten nicht
hinzunehmen sind. Welche Mängel als derart schwerwiegend zu betrachten sind, hat der
Gesetzgeber in Art. 121-123 BGG abschliessend umschrieben. Sind andere
Verfahrensbestimmungen als dort erwähnt durch das Gericht bei der Entscheidfällung
verletzt worden, berechtigt dies nicht zu einer Neubeurteilung der Angelegenheit. Diese
sind hinzunehmen. Ohnehin hat das Bundesgericht vorliegend Art. 42 Abs. 5 und Abs. 6
BGG nicht verletzt, wenn es wegen fehlender sachbezogener Begründung auf die



Beschwerde nicht eingetreten ist. Denn die Nachfrist nach Art. 42 Abs. 5 und 6 BGG dient,
anders etwa als Art. 52 Abs. 2 VwVG für das Bundesverwaltungs (gerichts)
beschwerdeverfahren, nicht dazu, eine ungenügend begründete Beschwerde inhaltlich zu
ergänzen ( BGE 134 II 244 E. 2.4; sodann statt vieler: Urteile 4A_2016 vom 2. März 2016
und 8C_838/2015 vom 5. Januar 2016). Die zu einer Nachfrist führenden Mängel sind in
diesen Bestimmungen vielmehr abschliessend aufgeführt. Ebenso wenig musste das
Bundesgericht vor der Entscheidfindung die Gegenparteien zur Stellungnahme einladen
(vgl. Art. 102 Abs. 1 BGG "soweit erforderlich"), wovon der Beschwerdeführer aber
ebenfalls auszugehen scheint.

E. 2.2
Das Wesen des Nichteintretens auf eine Beschwerde liegt darin, dass die in der Sache
gestellten Anträge und damit einhergehenden Ausführungen erst gar nicht materiell
beurteilt werden (müssen) : Das Verfahren endet direkt mit dem Nichteintreten. Damit liegt
aber kein Anwendungsfall von Art. 121 lit. c BGG vor, wonach die Revision eines
Entscheids verlangt werden kann, wenn einzelne Anträge unbeurteilt geblieben sind (s.
auch Urteile 2F_11/2014 vom 4. Juli 2014 E. 3.2 und 2F_13/2013 vom 31. Juli 2013 E. 2).

E. 2.3
Da sich die Gründe für die Beschwerdeführung aus der Rechtsschrift selbst ergeben
müssen, liegt regelmässig auch kein Versehen im Sinne von Art. 121 lit. d BGG vor, wenn
das Bundesgericht zur Beantwortung der Frage, ob die Rechtsschrift den
Begründungsanforderungen nach Art. 42 Abs. 2 BGG zu genügen vermag, auf den Beizug
weiterer Akten verzichtet (dazu siehe auch etwa das bereits erwähnte Urteil 2F_11/2014
vom 4. Juli 2014 E. 3.2).

E. 2.4
Nach dem Gesagten ist das Revisionsgesuch, soweit den Anforderungen überhaupt
genügend, offensichtlich unbegründet.

E. 3
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die bundesgerichtlichen Kosten dem
Gesuchsteller aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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